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RS OGH 1991/7/11 7Ob16/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1991

Norm

AÖSp §6 Abs2 lita

HGB §821 Abs6

Rechtssatz

Der Ausschluß der Haftung für "Schäden", die durch Temperaturein9üsse verursacht werden, betri;t nur Schäden, die

auf normale witterungsbedingte Temperaturschwankungen zurückzuführen sind. Ist der durch

Temperaturschwankungen zurückzuführen sind. Ist der durch Temperaturschwankung verursachte Schaden auf eine

von außen auf die versicherte Ware einwirkende unvorhergesehene Gefahr zurückzuführen, ist die Versicherung

leistungspflichtig.
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